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4e1.'" Abg. bJ>. G s e h B i t.1Z e r, Mau r e r, :tipl.-Ing.-I;I art m a. n D, 

S t rom.. e r UBd Genossen 

an den. BWidesminlster tUr Justiz, 

betreffend Prliflpte tiizt die Aufnallme in den richterlichen Dienst .. 

.... -.. 
Der Präsident des Oberlandesgerichtes von Wien hat in dem Erlass 

VOll 4 .. 0kt~ber 1951, IV 8043-40/51,. angekündigt, künftighin nur mehr 

Kandidaten zur tJbernabme in den richterlichen Vorbereitungsdienst vorzu

schlagen, die mindestens eine sechsmonatige Gerichtspraxis .bei Wiener 

Ger1~hten aufzuweisen haben. Begründet wird diese Massnahme damit, dass 
angeblich die bei den ländlichen Gerichten praktizierenden Kancu'daten 

schlechtere Prüfungsergebnisse aufweisen als die bei den Wiener Geriohten.· 
Weiters:- werden seit einiger Zeit die Rechtsanwaltsanwärter, die' d.ie

Ubernahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst anstreben. einer hütullg 
Wlterzogen, :f'ür.die eine gesetzliche Grundlage nicht gegeben ist. 

Da die Ve~irklichung der vom Oberlandesgeri~htspräsidium Wien in 

A.ussieht gestellten Massnahme für ländliche Kandidaten zum Grosste!l die 

Ergreifung des richterlichen Berufes aus finanziellen Gründen umn5g1!ch 
machen ~rde und aU8sel'dem Zweifel darUber bestehen, ob die Rich~erJ 

de.Qen die Abnahme derartiger Vorprüfungen übertragen wurden, in der lage 
sind. aue rich~1ge Auswahl zu treffen, stet len. die unterf'~l'tigten Abge

ordneten an den Herrn Bundesminister für ~ustiz nachstehende 

A n fra gen: 

1.) Ist dem Herrn Bundesminister fÜr· Justiz d('r im Erlass des Oberlande •• 
gerichtspräsidium. von Wien ungesetzliche Vorgang bekannt und ist er be

rett, ihaab.ustellen bzw. ihnl'Ückgängigzumachen? 

2 .. ) Ist der Herr Bundesminister bereit, falls ein swingendes Bedürfnis 

zu!! Einführung richterliohe.r Vorprüfung besteht, diese im Gesetzweg zu 

ordnen und hierbei l\utdie besonderen Bedürfnisse der ländli.ahen Gerichte 

gebUhre~d Rßcksicht zu nehmen? 

.......... --.-
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